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Kantonale Volksinitiative zur Durchsetzung
der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen 
(Lohndumping-Initiative)
(vom 27. März 2014)

Die Direktion der Justiz und des Innern,

nach Prüfung der am 21. März 2014 in erster und am 27. März 2014
letztmals in überarbeiteter Fassung zur Vorprüfung eingereichten Un-
terschriftenlisten zu der kantonalen Volksinitiative zur Durchsetzung
der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen (Lohndumping-Initia-
tive) und gestützt auf die §§ 122–126 des Gesetzes über die politischen
Rechte vom 1. September 2003 (GPR) sowie die §§ 61–63 der Verord-
nung über die politischen Rechte vom 27. Oktober 2004 (VPR), sowie
unter Hinweis, dass die Volksinitiative gemäss § 127 Abs. 1 lit. a GPR
nur zustande kommt, wenn sie von mindestens 6000 Stimmberechtig-
ten unterzeichnet wird sowie sämtliche bei der Auszählung zu berück-
sichtigenden Unterschriftenlisten unverändert den gesetzlichen An-
forderungen gemäss § 123 GPR entsprechen und rechtzeitig innert
sechs Monaten ab Veröffentlichung dieser Verfügung im Amtsblatt
eingereicht werden,

verfügt:

I. Der Titel und die Begründung der Volksinitiative sowie die
Form der Unterschriftenlisten entsprechen den Vorschriften von § 123
GPR.

II. Das Initiativkomitee besteht aus folgenden, im Kanton Zürich
stimmberechtigten Personen: Jakob Hauri, Zürich; Vasco Pedrina, Zü-
rich; Roman Burger, Zürich; Lorenz Keller, Zürich; Mattea Julia Meyer,
Winterthur; Ursula Mattmann Alberto, Schwerzenbach; Markus Bi-
schoff, Zürich; Jacqueline Fehr, Winterthur; Hedi Strahm, Winterthur.

III. Veröffentlichung dieser Verfügung mit Titel und Text der Volks-
initiative als Anhang im Amtsblatt vom 4. April 2014.
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Anhang

Titel und Text der Volksinitiative lauten:

Kantonale Volksinitiative zur Durchsetzung
der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen 
(Lohndumping-Initiative)

Die Unterzeichnenden, im Kanton Zürich wohnhaften Stimmbe-
rechtigten stellen gestützt auf Art. 23 ff. der Kantonsverfassung vom
27. Februar 2005 sowie das Gesetz über die politischen Rechte (GPR)
und die dazu gehörige Verordnung (VPR) als ausformulierten Ent-
wurf folgendes Begehren:

Gesetz zur Durchsetzung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen

§ 1 Zweck
Dieses Gesetz bezweckt den effektiven Vollzug der bundesrechtli-

chen Bestimmungen zum Arbeitnehmerschutz, insbesondere den
Schutz vor Lohndumping.

§ 2 Geltungsbereich
Dieses Gesetz gilt für jede wirtschaftliche Tätigkeit im Kanton Zü-

rich, zu deren Ausübung Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer her-
angezogen werden. Der Begriff des Arbeitsverhältnisses richtet sich
dabei nach dem Obligationenrecht.

§ 3 Sicherungsmassnahmen
1 Zur Sicherung des Vollzuges der in den Bundesgesetzen vorgese-

henen Verwaltungsmassnahmen ordnet das Amt für Wirtschaft und
Arbeit (AWA) in der Regel eine Betriebseinstellung bzw. einen Ar-
beitsunterbruch an, wenn ihm eines der in Art. 7 Abs. 1 Entsendege-
setz vom 8. Oktober 1999 (EntsG) genannten Kontrollorgane den be-
gründeten Verdacht auf Verstösse gegen zwingende gesetzliche
Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer oder gegen allgemeinverbindlich erklärte Mindestlohn- oder Min-
destarbeitsbedingungen sowie die Verweigerung der Mitwirkung bei
Kontrollen anzeigt.

2 Eine Verweigerung der Mitwirkung liegt vor, wenn Arbeitgebende,
Arbeitnehmende, Selbständigerwerbende, Auftraggebende oder Auf-
tragnehmende
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a) mit der Kontrolle beauftragten bzw. zur Kontrolle berechtigten
Personen den Zutritt zum Betrieb oder zur Arbeitsstelle verwei-
gern,

b) sich weigern, die Identität von Personen preiszugeben,
c) Belege, die laut Vorschriften des Bundes bei einer Kontrolle unver-

züglich verfügbar sein müssen, nicht bereitstellen können,
d) Belege, die für die weitere Abklärung des Sachverhalts benötigt

werden, nicht innerhalb der vom Kontrollorgan gesetzten Frist vor-
legen,

e) die Voraussetzungen gemäss Art. 1b Abs. 1 Bst. a oder b EntsG
erfüllen.

§ 4 Verfahren
1 Das Kontrollorgan weist die Betroffenen vor der Anzeige zur

Wahrung des rechtlichen Gehörs auf die möglichen Folgen ihres Ver-
haltens, insbesondere die mögliche Anordnung eines Arbeitsunter-
bruchs hin.

2 Das AWA verfügt umgehend die Einstellung der Arbeiten und
weist darauf hin, dass die Zwangsmassnahme aufgehoben wird, wenn
die vollumfängliche Mitwirkung gewährleistet bzw. der rechtswidrige
Zustand durch entsprechende Massnahmen und Nachzahlungen beho-
ben ist.

3 Die Anordnung auf Arbeitseinstellung ist sofort vollstreckbar
und einer allfälligen Einsprache kommt in Abweichung von § 10b
Abs. 2 VRG keine aufschiebende Wirkung zu.

4 Zur Sicherung der Vollstreckung der Arbeitseinstellung können
die sachlich zuständigen Behörden beigezogen werden. Die zuständi-
gen Personen müssen sicherstellen, dass die Massnahme so umgesetzt
wird, dass die Sicherheit von Arbeitnehmenden und Dritten nicht be-
einträchtigt wird und substantielle Schäden, insbesondere an Werk
und Materialien, vermieden werden.

§ 5 Ausführungsbestimmungen
Der Regierungsrat erlässt die notwendigen Ausführungsbestim-

mungen.


